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Ab heute Mittag dürfen die Schramberger Eisdielen wieder ihr Eis an ihre Kunden liefern. Das hat am
Vormittag Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr entschieden.

„Das ist eine Entscheidung der Stadt“, betont eine hörbar genervte Verwaltungschefin. „Wir haben seit
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Freitag versucht, vom Sozialministerium eine verbindliche Aussage zu erhalten. Wir haben gestern den
ganzen Tag telefoniert und heute wieder“, berichtet sie.

Es sei nicht möglich gewesen, eine juristisch klare Aussage des für die Coronaversordnung zuständigen
Sozialministeriums zu erhalten. Es heiße lediglich, „die Hausspitze“ befasse sich mit dem
Eisdielenproblem. Sie habe die Corona-Verordnung schon von Anfang an so gelesen, dass der Außer-Haus-
Service  von Eisdielen wie der von Gaststätten erlaubt sei. Deshalb genehmige sie den Lieferservice ab
heute 12 Uhr, so Eisenlohr.

Sie könne nicht weiterhin die Existenzen der Betreiber aufs Spiel setzen, wenn sie keine klaren
Anweisungen erhalte. Wenn die Bestimmungen unklar seien, müsse das Ministerium sie eben ändern.

 

 


